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Bildnisschutz 

wiener kunst schule 
Dienstag, 12. Dezbember 2023 

MMag. Dr. Albrecht Haller (office@netlaw.at) 
Rechtsanwalt 

Recht am eigenen Bild I 

 § 78 Abs 1 UrhG: 
 

„Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich 
ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, 
verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte 
Interessen des Abgebildeten oder, falls er 
gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet 
oder angeordnet zu haben, eines nahen 
Angehörigen verletzt würden“ 

 

Recht am eigenen Bild II 

 § 78 UrhG, trotzdem: reines Persönlichkeitsrecht 

 unabhängig von Urheberrecht und 
Lichtbildherstellerrecht 

 Schutz der abgebildeten Person gegen Missbrauch 
ihrer Abbildung in der Öffentlichkeit 

 Schutz vor bloßem Photographiert-Werden grds nur 
nach Maßgabe des § 16 ABGB, aber Achtung auf 
OGH 27. 2. 2013, 6 Ob 256/12h – Zur Belustigung: 
„Der Beklagte ist schuldig, es zu unterlassen, vom 
Kläger Lichtbilder oder sonstige Bildnisse 
vergleichbarer Art anzufertigen.“ 

Recht am eigenen Bild III 

 Schutzgegenstand: Personenbildnis (Technik 
unbeachtlich) 

 Bildlegende, Begleittext, Gesamtzusammenhang 

 Eingriffshandlung: Verbreiten 

 Verletzung berechtigter Interessen – 
Interessenabwägung! 

Recht am eigenen Bild IV 

 schutzwürdige Interessen des Abgebildeten – 
Fallgruppen: 

 Bloßstellung 

 Preisgabe des Privatlebens 

 Anlass zu Missdeutungen 

 entwürdigende oder herabsetzende Abbildung 
 Zustimmung und ihre Reichweite 

 Veröffentlichungsinteresse und sein Überwiegen 

 auch postmortal (s OGH 17. 2. 2014, 4 Ob 
203/13a – Dubiose Geschäfte = Postmortaler 
Bildnisschutz = Rotlichtmilieu = Russen-Anwalt) 


